
Die C1:.iereinstirnm ung dieser Abschrift 
mit der Urschrift der Tari fvereinbarung 

frd hiermit beglaubigt. 

Köln, den (J'r- . cJ? ~1~ 

Ja ~ -Beschorner 
fo;;~häftsführer 

Zwischen der 

und der 

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL) 

wird der folgende 

Tarifvertrag über die Gewährung einer 
Inflationsausgleichsprämie zur Abmilderung 

der gestiegenen Verbraucherpreise 
(lnflationsausgleichTV evb) 

geschlossen: 

Gültig ab: 1. Februar 2024 

Soweit in diesem Tarifvertrag die Bezeichnung Arbeitnehmer oder Auszubildende ver
wendet wird, sind hiervon sowohl weibliche und männliche Arbeitnehmer bzw. Auszu
bildende sowie Arbeitnehmer bzw. Auszubildende des dritten Geschlechts (und ggf. 
aller weiteren) erfasst. Die ausschließliche Verwendung einer Geschlechtsform soll 
keinerlei Diskriminierung gegenüber den anderen Geschlechtern darstellen, sondern 
ausschließlich die Verständlichkeit der Inhalte fördern. 
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Dieser Tarifvertrag gilt: 

a) Räumlich: 
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§1 
Geltungsbereich 

Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

b) Betrieblich/fachlich: 
Für alle Betriebe der an diesem Tarifvertrag beteiligten Unternehmen (nachfolgend Ar
beitgeber genannt), soweit diese Verkehr i. S. d. Allgemeinen Eisenbahngesetzes auf 
Schienenwegen öffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen betreiben oder ln
standhaltungsleistungen für Eisenbahnverkehrsunternehmen im Schienenpersonennah
verkehr übernehmen oder als Dienstleister damit beauftragt sind, entsprechende Ver
kehrsleistungen zu erbringen bzw. hierfür Personal zu überlassen, auch wenn dies nicht 
den Schwerpunkt ihrer betrieblichen Aufgaben bildet. 

c) Persönlich: 
Für alle Arbeitnehmer und Auszubildende der Betriebe nach Buchst. b ), die unter den 
Geltungsbereich eines Tarifvertrages fallen, der zwischen einem an diesem Tarifvertrag 
beteiligten Unternehmen und der GDL abgeschlossen ist, sofern Sie Mitglied der GDL 
sind. 

§2 
Inflationsausgleichsprämie 

(1) Der Arbeitnehmer und der Auszubildende, die unter den Geltungsbereich dieses Tarif
vertrages fallen, erhalten für eine Inflationsausgleichsprämie, zahlbar bis zum 29. Feb
ruar 2024. 

Protokollnotiz: 

Die Inflationsausgleichsprämie wird zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt 
gewährt. Es handelt sich um eine Sonderzahlung des Arbeitgebers zur Abmilderung der 
gestiegenen Verbraucherpreise i. S. d. § 3 Ziff. 11c Einkommensteuergesetz (EStG). 

(2) Die Höhe der Inflationsausgleichsprämie nach Abs. 1 beträgt 

a) für den voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer gleichermaßen 1.500 Euro, so
fern sich aus Buchst. b) nicht etwas Abweichendes ergibt, 

b) für den teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Arbeitszeit weni
ger als 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbe
schäftigten Arbeitnehmers beträgt, sowie für den Auszubildenden 750 Euro. 

Bei einem Wechsel von einem Ausbildungs- in ein Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber 
sowie bei der Änderung der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit innerhalb des Zeit
raumes vom 1. November 2023 bis 31. Januar 2024 werden die Beträge nach Buchst. a) 
und b) kalendermonatsbezogen gewichtet. Bei einem Wechsel von einem Ausbildungs
in ein Arbeitsverhältnis innerhalb des Kalendermonats wird der Wechselmonat dem Ar
beitsverhältnis zugeschlagen. Bei der Änderung der individuellen regelmäßigen Arbeits
zeit im Verlaufe eines Kalendermonats ist für diesen Kalendermonat die regelmäßige 
Arbeitszeit maßgeblich, die vor der Änderung galt. 
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(3) Voraussetzung ist- unbeschadet des Abs. 4- ein zum Zeitpunkt der Auszahlung beste
hendes Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis. 

( 4) Der Anspruch nach Abs. 2 reduziert sich um ein Drittel für jeden vollen Kalendermonat 
in dem Zeitraum vom 1. November 2023 bis 31. Januar 2024, in dem der Arbeitnehmer 
oder der Auszubildende - gleich aus welchem Rechtsgrund - keinen Anspruch auf Ent
gelt (Monatstabellenentgelt oder Ausbildungsvergütung), Urlaubsentgelt oder Entgelt
fortzahlung im Krankheitsfall hat. 

(5) Die Inflationsausgleichsprämie ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu be
rücksichtigen. 

§3 
Verrechnung mit Tarifabschlüssen, Ausschluss von Doppelansprüchen 

(1) Inflationsausgleichsprämien i. S. d. § 3 Ziff. 11 c EStG, die aufgrund eines für den Arbeit
geber verbindlichen Tarifvertrages, der mit der GDL nach dem 24. Januar 2024 abge
schlossen wird, zu gewähren sind, werden mit der Inflationsausgleichsprämie dieses Ta
rifvertrages verrechnet. Wenn eine nach dem 24. Januar 2024 vereinbarte Inflationsaus
gleichsprämie gern. Satz 1 niedriger als die Inflationsausgleichsprämie ist, die nach die
sem Tarifvertrag zu zahlen ist, wird eine Rückzahlungsverpflichtung der nach diesem 
Tarifvertrag zu zahlenden Inflationsausgleichsprämie ausgeschlossen. 

(2) Der Arbeitnehmer bzw. der Auszubildende, der auf der Grundlage eines für den Arbeit
geber verbindlichen mit einer anderen Gewerkschaft abgeschlossenen Tarifvertrages im 
Jahr 2023 bereits eine Inflationsausgleichsprämie erhalten hat, ist von Ansprüchen aus 
diesem Tarifvertrag ausgeschlossen. 

§4 
Schlussbestimmungen 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Februar 2024 in Kraft. 

(2) Durch diesen Tarifvertrag wird keinerlei Friedenspflicht bezüglich einer Inflationsaus
gleichsprämie begründet, weder bezogen auf die Höhe der Inflationsausgleichsprämie 
noch bezogen auf die Auszahlungsmodalitäten oder sonstigen Inhalte dieses Tarifver
trages. 

Bremen, den 24. Januar 2024 

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe 
Elbe-Weser GmbH 

( Christoph Grimm) 
Geschäftsführer 

.11.~: -~: .. ~4. 
(Rolf Glahn) 

Leiter Personal 

Gewerkschaft Deutscher Lo 

~ rw~~el~ky) ~ or?nd: 
{Tho~ ) 

Geschäftsführer Tarifabteilung 
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